
PROJEKTWETTBEWERB Vielfalter 
Bedingungen & Bestimmungen 

 
DIE VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN FINDEN AUF IHRE TEILNAME AN 
Vielfalter ANWENDUNG UND REGELN DIESE. 
 
SIE MÜSSEN MINDESTENS 18 JAHRE ALT SEIN, UM AM WETTBEWERB TEILNEHMEN ZU 
KÖNNEN. WENN SIE IN ÖSTERREICH ANSÄSSIG SIND, SO UNTERLIEGT IHRE TEILNAME AN 
Vielfalter DEN VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN. ES IST WICHTIG, DASS 
SIE UNSERE BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN LESEN UND VERSTEHEN, DA JEDE 
TEILNAHME AN Vielfalter ZUM ZEICHEN DIENT, DASS SIE DIESE BEDINGUNGEN UND 
BESTIMMUNGEN AKZEPTIEREN. WENN SIE MIT DIESEN BEDINGUNGEN UND 
BESTIMMUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, NEHMEN SIE BITTE AN Vielfalter 
("WETTBEWERB") NICHT TEIL. 
 
 
1. Die Teilnahme am Wettbewerb beginnt in der Woche ab 12. Jänner 2009 und endet am 

28. Februar 2009. 
2. Organisator des Wettbewerbs ist das Interkulturelle Zentrum. Wenn Sie sich näher über das 

Interkulturelle Zentrum informieren möchten, besuchen Sie bitte www.iz.or.at. 
3. Weitere Mitwirkende am Wettbewerb sind Western Union Financial Services Inc. und das 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. 
4. Teilnahmeberechtigt an diesem Wettbewerb sind nur in Österreich lebende Personen bzw. 

Schulen, Kindergärten und Vereine mit Sitz in Österreich. 
5. MitarbeiterInnen aller in die Gestaltung dieses Wettbewerbs eingebundenen Stellen sowie 

MitarbeiterInnen von Western Union oder dem Interkulturellen Zentrum sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

6. Wenn Sie am Wettbewerb teilnehmen möchten, besuchen Sie uns bitte auf www.Viel-Falter.org.  
7. Der Wettbewerb wird wie folgt ablaufen: 

a. Das Interkulturelle Zentrum wird den Wettbewerb österreichweit in der Woche ab 12. Jänner 
2009 in Schulen, Kindergärten und Vereinen starten. 

b. Pro Klasse/Gruppe gibt es eine registrierte Person. Die Person, die sich registrieren lässt, ist 
dann der/die ProjektleiterIn dieser Klasse/Gruppe. Der/Die ProjektleiterIn muss die 
Projektunterlagen, die er/sie unter www.Viel-Falter.org finden kann, durchgehen und ein 
praktikables Konzept ausarbeiten. Die Konzepte sind bis 28. Februar 2009 mittels des 
Anmeldeformulars per Post, per Fax oder per gescannte Kopie (Email) beim Interkulturellen 
Zentrum einzureichen. Das Anmeldeformular wird auf www.Viel-Falter.org zur Verfügung 
gestellt.  

c. Eine unabhängige Jury wird danach alle eingereichten Konzepte begutachten und diejenigen 
auswählen, die ihrer Meinung nach die innovativsten Ideen zu den Projektunterlagen bieten. 

d. ProjektantragstellerInnen, deren Konzepte vor dem Schlusstermin eingereicht und von der 
Jury ausgewählt werden, werden bis spätestens 15. März 2009 verständigt. 

e. Die ausgewählten Konzepte werden zwischen 15. März und 30. Juni 2009 bzw. zwischen dem 
15. März und 17. August 2009 als Projekte durch das Projektteam umgesetzt. Die gewählte 
Projektlaufzeit ist im Projektantrag festzulegen. 

f. Die Projektergebnisse sind in Form eines Endberichts darzustellen und können zwischen 
1. Juli 2009 und 17. August 2009 per Post, per Fax oder per gescannte Kopie (Email) beim 
Interkulturellen Zentrum (IZ) eingereicht werden. Endberichte, die nach dem 17. August 2009 
beim IZ einlangen, werden nicht weiter berücksichtigt. 

g. Die ProjektleiterInnen aller ausgewählten Einsendungen, die vor dem 17. August 2009 einen 
Endbericht einreichen, werden zu einer Abschluss-Veranstaltung im September eingeladen. 
Einzelheiten zu dieser Veranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

h. Die Fördermittel werden zu 70% nach Bekanntgabe der ausgewählten Projekte an die 
jeweiligen ProjektleiterInnen ausgeschüttet. Die restlichen 30% der Fördermittel werden nach 
Erhalt des Endberichts an die ProjektleiterInnen ausgeschüttet, wofür der Endbericht inklusive 
die Belegkopien aller Kosten die Bedingung darstellt. 

i. Sollte kein oben genannter Endbericht bis 17. August 2009 beim Interkulturellen Zentrum 
eingelangt sein bzw. wurde ein Projekt nicht durchgeführt, sind die Fördermittel zur Gänze an 
das Interkulturelle Zentrum zurück zu zahlen. 

8. Der Wettbewerb wird fair und unparteiisch durchgeführt. Dafür wird eine Jury eingesetzt, die aus 
VertreterInnen von Western Union, des Interkulturellen Zentrums, des Bundesministeriums für 



Unterricht, Kunst und Kultur und anderen unabhängigen VertreterInnen von Vereinigungen und 
Institutionen besteht. 

9. Die ProjektleiterInnen der ausgewählten Projekte werden über das Interkulturelle Zentrum per 
Post von den Ergebnissen verständigt und auf der offiziellen Homepage des Interkulturellen 
Zentrums www.Viel-Falter.org bekannt gegeben. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an 
das Interkulturelle Zentrum unter www.Viel-Falter.org oder über Frau Andrea Fiala unter Mobil: 
0680 20 40 968, der Telefonnummer 01-586 7544-0, oder über andrea.fiala@iz.or.at während der 
Bürozeiten Mo – Do 9.00 – 17.00 Uhr, Fr 9.00 – 12.00 Uhr. 

10. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklären Sie sich mit der Speicherung, Abfrage, 
Verarbeitung, Übertragung und sonstigen Nutzung der von Ihnen im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Wettbewerb bereitgestellten Daten sowie dem Zugriff auf diese durch das 
Interkulturelle Zentrum und Western Union einverstanden. 

11. Das Interkulturelle Zentrum und Western Union werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verwenden. Die von Ihnen bereit gestellten 
Kontaktangaben wie der Name der Institution, Ihr Name, die Postadresse (das kann entweder die 
Privatadresse oder die Adresse der Institution sein), die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer 
werden zur Verständigung der ProjektleiterInnen der ausgewählten Projekte des Wettbewerbs 
verwendet. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist freiwillig. 

12. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb stimmen die ProjektleiterInnen der ausgewählten 
Projekte zu, dass das Interkulturelle Zentrum und Western Union Bildmaterial, ihren Namen und 
sonstige relevante Details bei Marketing- und Werbemaßnahmen, einschließlich Marketing in 
anderen Formaten, im Anschluss an den Wettbewerb ohne zusätzliche Vergütung verwenden 
dürfen (einschließlich Pressemitteilung). 

13. Western Union und das Interkulturelle Zentrum behalten sich die jederzeitige Änderung dieser 
Bedingungen und Bestimmungen vor. 

 
 

Wien, Jänner 2009 


